
ZH_OBERGERICHT PS190227 vom 31. Januar 2020
ZH Obergericht, 2020-01-31, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_PS190227

FR: ZH_OBERGERICHT PS190227 du 31 janvier 2020

IT: ZH_OBERGERICHT PS190227 del 31 gennaio 2020

Erwägungen

E. 1
Unter dem Titel "Beschwerde gegen Betreibungsamt Kreis 7" teilte A._____ dem
Bezirksgericht Zürich mit Eingabe vom 7. November 2019 mit, sie habe das Be-
treibungsamt mit Schreiben vom gleichen Tag um eine Auflistung der sie betref- fenden
Betreibungsregisterauszüge gebeten, die dieses an Dritte ausgehändigt habe. Sie ersuchte
das Bezirksgericht, das Betreibungsamt aufzufordern, ihrer Bitte nachzukommen (act. 1 und
2). Das Bezirksgericht als untere kantonale Aufsichtsbehörde über die Betreibungs- ämter
trat auf die Beschwerde nicht ein und auferlegte der Beschwerdeführerin eine
Gerichtsgebühr von Fr. 300.–. Es erwog, es fehlten ein Anfechtungsobjekt, eine
hinreichende Begründung und ein rechtlich schützenswertes Interesse; die
Beschwerdeführung sei mutwillig (act. 6).

E. 2
Gegen diesen Entscheid vom 13. November 2019 erhob die Beschwerdeführerin beim
Obergericht mit Eingabe vom 24. November 2019 rechtzeitig Beschwerde (act. 7; vgl. act.
4/2). Die Beschwerdeführerin ersucht um "Stornierung" der erstinstanzlichen Gerichts-
gebühr. Sie macht geltend, die Beschwerde sei nicht mutwillig gewesen. Sie habe wenig
Vertrauen darauf gehabt, dass ihr das Betreibungsamt Akteneinsicht ge- währen würde, und
sei überzeugt, dass sie nur dank der Beschwerde Aktenein- sicht erhalten habe. Zur
Begründung des fehlenden Vertrauens weist sie auf ein Schreiben vom 17. Juni 2019 hin,
womit sie das Bezirksgericht bat, das Betrei- bungsamt anzuhalten, ihr Einsicht in – andere
– Akten zu geben (vgl. act. 9/1): Dem Gesuch sei kein Erfolg beschieden gewesen, das
Betreibungsamt habe ihr keine Akteneinsicht gewährt. Die erstinstanzlichen Akten wurden
beigezogen (act. 1–4).

- 3 - Über den erwähnten Antrag der Beschwerdeführerin vom 17. Juni 2019 hat das
Bezirksgericht – wie die Kammer erfahren hat – mit Beschluss vom 23. Dezember 2019
entschieden (Gesch. CB190084; vgl. act. 11). Dieser Beschluss bildet Ge- genstand einer
von der Beschwerdeführerin beim Obergericht mit Eingabe vom 19. Januar 2020 erhobenen
Beschwerde (Gesch. PS200015).

E. 3
Die Verfahren vor den kantonalen SchK-Aufsichtsbehörden sind grundsätzlich kostenlos.
Bei böswilliger oder mutwilliger Prozessführung können einer Partei aber Bussen bis zu Fr.
1'500.– sowie Gebühren und Auslagen auferlegt werden (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG).
Bös- oder mutwilliges Verhalten liegt etwa vor, wenn eine Partei – in Missachtung der auch
im Verfahrensrecht geltenden Pflicht zum Handeln nach Treu und Glau- ben – ohne
konkretes Rechtsschutzinteresse und trotz eindeutiger Sach- und Rechtslage vor allem
deshalb Beschwerde führt, um das Betreibungsverfahren zu verzögern. Der Tatbestand der



Mutwilligkeit kann auch dann erfüllt sein, wenn ei- ne Partei Tatsachen wider besseres
Wissen als wahr behauptet, wenn sie ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt,
von dem sie bei der ihr zumutba- ren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist, oder
wenn sie an einer offen- sichtlich gesetzeswidrigen Auffassung festhält. Das Merkmal der
Aussichtslosig- keit für sich allein lässt die Beschwerdeführung nicht als bös- oder
mutwillig er- scheinen; es bedarf zusätzlich des subjektiven, tadelnswerten Elementes, dass
die Partei die Aussichtslosigkeit bei der ihr zumutbaren vernunftgemässen Über- legung
ohne weiteres erkennen konnte (BGer 5A_131/2013 vom 25. Juni 2013 Erw. 6.1). Die
Beschwerdeführerin wollte ihrem Gesuch an das Betreibungsamt vom 7. No- vember 2019
offensichtlich Nachdruck verleihen, indem sie sich gleichzeitig an die Aufsichtsbehörde
wandte. Die Beschwerdeführung, bevor das Betreibungsamt auch nur die Möglichkeit hatte,
das Gesuch zu prüfen, war missbräuchlich und aussichtslos. Bei zumutbarer
vernunftgemässer Überlegung war dies für die Be-

- 4 - schwerdeführerin erkennbar. Die Kostenauflage durch die Vorinstanz ist deshalb nicht
zu beanstanden. Die Beschwerde ist abzuweisen. Für das zweitinstanzliche Verfahren sind
keine Kosten zu erheben (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG, Art. 61 Abs. 2 lit. a GebV
SchKG). Es wird erkannt:
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